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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des YRA BW vom 19.10.2006 gegen den 

Bescheid gemäß § 295 Abs 1 BAO vom 5.10.2006 des Finanzamtes FA1 ZVC betreffend 

Einkommensteuer 2004 entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

1.) Ablauf des Verfahrens: 

Im September 2003 gründeten der Berufungswerber (Bw. ) und Herr VN GESTER2 (zweiter 

Gesellschafter) eine offene Erwerbsgesellschaft, die ZZ-Z1Z1 KFZ – Werkstätte GESTER2 & 

BW OEG (= Gesellschaft) mit Sitz im Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes FAGES (heute: 

Finanzamt FAGES2 FAGES FAGES3 = Finanzamt der Gesellschaft). Beide Gesellschafter sind zu 

je 50% an dieser Gesellschaft beteiligt. Auf dem Unterschriftsprobenblatt, welches am 

10.12.2003 beim Finanzamt FAGES einlangte, sind der Bw. und der zweite Gesellschafter als 

im Namen der Gesellschaft zeichnungsberechtigt gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen. 

Jeder der beiden Gesellschafter vertritt laut Auszug aus dem Firmenbuch die Gesellschaft nach 

außen hin selbstständig. Daraus folgt, dass jeder der beiden Gesellschafter nach den 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vom 1.7.2003 zur Führung der Geschäfte der 

Gesellschaft berufen ist. Jeder der beiden Gesellschafter ist laut Unterschriftsprobenblatt 

gegenüber dem Finanzamt als einzeln zeichnungsberechtigt ausgewiesen. 
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Beide Gesellschafter erklärten gegenüber dem Finanzamt am 13.1.2004, dass der zweite 

Gesellschafter gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter der Gesellschaft sei (Niederschrift 

vom 13.1.2004; Auszug aus dem Firmenbuch vom 3. 9.2003, FN 12345 p; 

Unterschriftsprobenblatt mit Einlaufstempel des Finanzamtes FAGES vom 10.12.2003). 

Am 26.4.2004 bevollmächtigte der zweite Gesellschafter im Namen der Gesellschaft den 

gewerblichen Buchhalter Herrn GEW BUCH als Bevollmächtigten mit Zustellungsvollmacht 

gegenüber dem Finanzamt FAGES2 FAGES FAGES3 (= Finanzamt der Gesellschaft). Diese 

Vollmacht langte am 1. 6. 2004 beim Finanzamt ein (Vollmacht einschließlich Zustellvollmacht 

vom 26.4.2004). 

Es ist davon auszugehen, dass der zweite Gesellschafter diese Vollmacht vom 26.4.2004 am 

1. 6. 2004 beim Finanzamt der Gesellschaft persönlich abgegeben hat. Dies folgt einerseits 

daraus, dass diese Vollmacht keinen Einlaufstempel des Finanzamtes, sondern nur einen 

Datumsstempel mit Paraphe aufweist. Derartige Datumsstempel werden üblicherweise von 

Finanzbeamten, die in einem Referat Dienst versehen, verwendet. Dass der Überbringer 

dieser Vollmacht aller Wahrscheinlichkeit nach der zweite Gesellschafter war, folgt daraus, 

dass es fast in allen Fällen der 2. Gesellschafter war, der gegenüber dem Finanzamt im Akt 

der Gesellschaft im Namen der Gesellschaft aufgetreten ist. Dies kann anhand folgender 

Beispiele nachvollzogen werden: 

-Der Fragebogen Verf 16 (siehe Dauerbelege), der Informationen über die neu gegründete 

Gesellschaft enthält, wurde vom zweiten Gesellschafter unterfertigt. 

-Das Unterschriftsprobenblatt Verf 26 (siehe Dauerbelege) enthält die Unterschriften beider 

Gesellschafter. Die Unterschrift des zweiten Gesellschafters ist zwei Mal angebracht worden. 

Der zweite Gesellschafter hat dieses Blatt Verf 26 auch am rechten unteren Ende unterfertigt. 

Daher war der zweite Gesellschafter derjenige, der gegenüber dem Finanzamt der 

Gesellschaft bekannt gegeben hat, wer für die Gesellschaft gegenüber dem Finanzamt 

zeichnungsberechtigt war. Dieses Unterschriftsprobenblatt ist bereits am oder vor dem 

12.12.2003 beim Finanzamt eingelangt und es hat damals nur die Unterschrift des zweiten 

Gesellschafters enthalten. Mit Schreiben des Finanzamtes vom 12.12.2003 wurde die 

Veranlagungsleitstelle desselben Finanzamtes ersucht, auf dem Verf 26 die Unterschrift des 

Bw. nachtragen zu lassen. 

Auch in Bezug auf dieses Unterschriftsprobenblatt überwiegt daher der Eindruck, dass vor 

allem der zweite Gesellschafter im Namen der Gesellschaft gegenüber dem Finanzamt 

aufgetreten ist. 
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-Laut Firmenbuchauszug FN 12345 p vom 3.9.2003 sind beide Gesellschafter selbstständig 

vertretungsbefugt.  

-Der Nachschauauftrag vom 12.12.2003 wurde am 13.1.2004 vom zweiten Gesellschafter 

übernommen. 

-In der Niederschrift vom 13.1.2004 anlässlich der Neuaufnahme erklärten beide 

Gesellschafter den zweiten Gesellschafter zum gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten. 

-Die Erklärung betreffend den Verzicht auf Steuerbefreiung für Kleinunternehmer (eingelangt 

beim Finanzamt der Gesellschaft im Oktober 2004) wurde vom 2. Gesellschafter unterfertigt. 

- Die Einnahmen- Ausgabenrechnung 2003 wurde vom zweiten Gesellschafter im Namen der 

Gesellschaft paraphiert. 

- Die Feststellungserklärung der Gesellschaft für 2003 E 6 wurde ebenso wie die 

Umsatzsteuererklärung 2003 der Gesellschaft vom zweiten Gesellschafter unterfertigt. Ebenso 

die Beilage zur Feststellungserklärung für 2003 E 108e 

-Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 2004 betreffend den Feststellungsbescheid 

vom 17.7.2006 wurde vom zweiten Gesellschafter paraphiert, ebenso die Einnahmen-

Ausgabenrechnung für 2004, ebenso die Erklärung der Einkünfte von Personengesellschaften 

und Umsatzsteuererklärung der Gesellschaft für 2004. 

-Die Berufung vom 1.11.2006 gegen die Abweisung des Wiederaufnahmeantrages betreffend 

den Feststellungsbescheid für 2004 wurde vom gewerblichen Buchhalter unterfertigt. Ein 

Auftreten des gewerblichen Buchhalters im Namen der Gesellschaft ist weitaus seltener 

geschehen als das Auftreten des zweiten Gesellschafters im Namen der Gesellschaft. 

-Diese Berufung wurde am 22.5.2007 vom zweiten Gesellschafter und dem gewerblichen 

Buchhalter im Namen der Gesellschaft zurückgenommen (Niederschrift vom 22.5.2007). 

- Am 22.5.2007 (Niederschrift vom 22.5.2007) erklärte der zweite Gesellschafter, er werde 

sämtliche Buchhaltungsunterlagen für 2004 und 2005 zum Finanzamt bringen sowie die 

Steuererklärung 2005 einreichen und 2.068 € als Abstattung von Schulden der Gesellschaft 

dem Finanzamt übergeben. 

Aus diesen Beispielen ist erkennbar, dass bis jetzt weitaus überwiegend der zweite 

Gesellschafter im Namen der Gesellschaft gegenüber dem Finanzamt aufgetreten ist. Daher ist 

es weitaus am wahrscheinlichsten, dass der zweite Gesellschafter dem Finanzamt am 

1.6.2004 die Vollmacht für den gewerblichen Buchhalter vom 26.4.2004 übergeben hat. 
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Somit hat der zweite Gesellschafter den bevollmächtigten gewerblichen Buchhalter als 

vertretungsbefugte Person gegenüber dem Finanzamt namhaft gemacht. 

Mit Einkommensteuerbescheid 2004 des Finanzamtes FA1 ZVC (= Finanzamt des Bw.) gegen 

den Bw. vom 16.6.2005 erhielt der Bw. eine Einkommensteuergutschrift von 889 €.  

Mit Bescheid des Finanzamtes der Gesellschaft vom 17.7.2006 wurden die Einkünfte der 

Gesellschaft für 2004 gem. § 188 BAO in Höhe von 23.200 € festgestellt. Die auf den Bw. 

entfallenden Einkünfte wurden hiebei in Höhe von 11.600 € festgesetzt. Die Zustellung dieses 

Bescheides erfolgte zu Handen des gewerblichen Buchhalters.  

Diese Feststellung von Einkünften gem. § 188 BAO wurde in der Bescheidbegründung vom 

17.7.2006 wie folgt begründet: „ Wegen Nichtabgabe der Steuererklärungen wurden die 

Besteuerungsgrundlagen gem. § 184 BAO im Schätzungswege ermittelt.“ Auch die Höhe 

dieser Schätzung (33 % der geschätzten Einnahmen) wurde in derselben 

Bescheidbegründung begründet (Bescheidbegründung vom 17.7.2006).  

Mit Schreiben vom 17.7.2006 teilte das Finanzamt der Gesellschaft dem Finanzamt des Bw. 

schriftlich mit, dass die Einkünfte der Gesellschaft gem. § 188 BAO festgestellt werden und 

dass auf den Bw. 11.600 € entfielen. 

Mit Schreiben vom 20. 9. 2006 beantragte die Gesellschaft die Wiederaufnahme des 

Verfahrens betreffend Feststellung der Einkünfte 2004. Dieser Antrag wurde im Namen der 

Gesellschaft vom 2. Gesellschafter paraphiert. Sie begründete ihren Antrag insbesondere wie 

folgt: An der Nichtgeltendmachung im abgeschlossenen Verfahren trage sie kein Verschulden, 

„weil wegen der Nichtabgabe der Erklärungen 2004 die Werte im Schätzungswege ermittelt 

wurden.“ Gleichzeitig legte die Gesellschaft eine Gewinnermittlung und eine Erklärung der 

Einkünfte von Personengesellschaften für 2004 vor. Darin erklärte sie einen Verlust in Höhe 

von -61.499,66 €. 

Mit Bescheid des Finanzamtes der Gesellschaft vom 2.10.2006 wurde der 

Wiederaufnahmeantrag abgewiesen.  

Mit Bescheid des Finanzamtes des Bw. vom 5.10.2006 wurde der Einkomensteuerbescheid 

2004 gegen den Bw. vom 16.6.2005 gemäß § 295 Abs 1 BAO geändert. Unter 

Zugrundelegung von Einkünften des Bw. aus Gewerbebetrieb wegen seiner Beteiligung an der 

Gesellschaft von 11.600 € wurde gegen den Bw. Einkommensteuer von 328,68 € festgesetzt. 

Die Begründung hiefür lautet: „ Die Änderung … erfolgte auf Grund der bescheidmäßigen 

Feststellungen des Finanzamtes der Gesellschaft … vom 17.7.2006.“ 
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Mit Eingabe vom 19.10.2006 berief der Bw. gegen den Bescheid vom 5.10.2006. Der Bw. wies 

in seiner Begründung darauf hin, die Festsetzung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb sei 

infolge einer Schätzung erfolgt. Der Bw. wies ferner darauf hin, dass infolge eines 

Wiederaufnahmeantrages das Verfahren noch offen sei. Der Bw. beantragte, den richtigen 

Bescheid abzuwarten und die richtigen Werte zu berücksichtigen und einen neuen Bescheid zu 

erstellen. 

Gegen die Abweisung des Wiederaufnahmeantrages im Verfahren der Gesellschaft durch das 

Finanzamt der Gesellschaft vom 2.10.2006 berief die Gesellschaft mit Schreiben vom 

1.11.2006. Diese Berufung wurde vom gewerblichen Buchhalter im Namen der Gesellschaft 

unterfertigt. Diese Berufung der Gesellschaft wurde am 22.5.2007 durch den zweiten 

Gesellschafter und den gewerblichen Buchhalter im Namen der Gesellschaft zurückgenommen 

(Niederschrift über die Nachschau vom 22.5.2007). Mit Bescheid vom 30. Mai 2007 wurde 

diese Berufung als gegenstandslos erklärt. 

2.) Rechtsfolgen: 

Dem bekämpften, abgeleiteten Bescheid gemäß § 295 Abs 1 BAO vom 5.10.2006 liegen 

Entscheidungen zu Grunde, die in einem Feststellungsbescheid getroffen wurden. Ber Bw. 

bekämpft den abgeleiteten Bescheid vom 5.10.2006 mit der erkennbaren Begründung, dass 

die im Feststellungsbescheid vom 17.7.2006 getroffenen Entscheidungen unzutreffend seien. 

Allerdings darf der bekämpfte Bescheid grundsätzlich nicht mit einer solchen Begründung 

angefochten werden (§ 252 Abs 1 BAO). 

Diese Rechtsfolge (mangelnde Anfechtbarkeit des bekämpften Bescheides gemäß § 252 Abs 1 

BAO) tritt jedoch nur dann ein, wenn der Feststellungsbescheid dem Bw. gegenüber 

spätestens zum selben Zeitpunkt wirksam geworden ist, zu dem der abgeleitete Bescheid 

ergangen ist. Der bekämpfte Bescheid gemäß § 295 Abs 1 BAO vom 5.10.2006 war nur dann 

zulässig, wenn der Feststellungsbescheid, der die Grundlage für den bekämpften Bescheid 

war, gegenüber dem Bw. wirksam geworden ist (VwGH 6.4.1995, 93/15/0088). Erfolgt eine 

auf § 295 Abs 1 BAO gestützte Änderung, obwohl zu diesem Zeitpunkt kein wirksamer 

Feststellungsbescheid existiert, ist der Bescheid gemäß § 295 Abs 1 BAO gesetzwidrig. Diese 

Rechtswidrigkeit ist durch die nachträgliche Erlassung des Feststellungsbescheides nicht 

sanierbar (VwGH 24.11.1998, 93/14/0203). 

Der Feststellungsbescheid vom 17.7.2006 wurde dem gewerblichen Buchhalter der 

Gesellschaft zugestellt. Die abgabenrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sind von den zur 

Führung ihrer Geschäfte bestellten Personen, somit vom Bw. und dem 2. Gesellschafter zu 

erfüllen (§ 81 Abs 1 BAO). Da zur Erfüllung dieser Pflichten der Bw. und der 2. Gesellschafter 
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berufen sind, konnte die Vollmacht für den gewerblichen Buchhalter nur unter den 

Voraussetzungen des § 81 Abs 2 BAO wirksam werden. Damit die Vollmacht für den 

gewerblichen Buchhalter im Sinne von § 81 Abs 2 BAO wirksam geworden wäre, hätten beide 

zur Geschäftsführung der Gesellschaft berufenen Personen (der Bw. und der zweite 

Gesellschafter) einen gemeinsamen Bevollmächtigten als vertretungsbefugte Person 

gegenüber dem Finanzamt namhaft machen müssen. Dies ist nicht geschehen. Die Vollmacht 

für den gewerblichen Buchhalter wurde nur vom 2. Gesellschafter im Namen der Gesellschaft 

ausgestellt. Der gewerbliche Buchhalter ist daher kein gemeinsamer Bevollmächtigter. Zudem 

wurde die Vollmacht nur vom 2. Gesellschafter dem Finanzamt übermittelt. Es haben somit 

auch nicht beide Gesellschafter den bevollmächtigten gewerblichen Buchhalter als Vertreter 

gegenüber dem Finanzamt namhaft gemacht. 

Somit wurde der Feststellungsbescheid keiner nach § 81 BAO vertretungsbefugten Person 

zugestellt. Daher wurde die Zustellung des Feststellungsbescheides vom 17.7.2006 nicht 

gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft, insbesondere nicht gegenüber dem Bw. wirksam 

(§ 101 Abs 3 BAO). 

Da der Feststellungsbescheid nicht wirksam geworden ist, war das Finanzamt nicht berechtigt, 

einen Bescheid gemäß § 295 Abs 1 BAO gegenüber dem Bw. zu erlassen. Der bekämpfte 

Bescheid vom 5.10.2006 ist daher aufzuheben (VwGH 24.11.1998, 93/14/0203). 

Klagenfurt, am 6. März 2008 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


